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Ortschaftsrat am 14.9.2015, Anlage 3_4:  
Aufwertung Sohlener Park am SKZ – Anhörung entsprec hend §20 Abs.2 
Hauptsatzung,  
–  Ergänzungen zum Sachstand   
 
2007 hat sich der OR zum Thälmann-Gedenkstein bekannt. 
 
Seit April 2011 erfolgt die Sitzungsvor- und Nachbereitung des OR, die seit dieser Zeit nach 
den vom OR festgelegten Richtlinien vorrangig in digitaler Form erfolgt. 
 
Der „Kernbereich des Parks“ – das ist der Park zwischen SKZ und Sülze – war eindeutiger 
Schwerpunkt für  den OR. 
 
Nach erneuten Anstößen des OR vom 25.5.2013, 24.6.2013, 19.8.2013, 13.9.2013, 
16.9.2013 und dem Stadtratsbeschluss zu den Anträgen A0131/13 und A0131/13/1 vom 
7.11.2013 (mit Überweisung in die Ausschüsse UwE, StBV, FG, BA SFM) hat der OR am 
16.12.2013 seine Vorstellungen zusammengefasst und durch Beschluss bestätigt. 
 
Dem BA SFM lag am 18.3.2014 die DS0039/14 zum Teich vor. J. Tiedge hat an der Sitzung 
im Auftrag des OR teilgenommen und die Vorstellungen des OR zum Teich vorgetragen und 
überreicht. Der OR hat dazu den Bericht von J. Tiedge am 7.4.14 bestätigt. 
Die Auswertung der am 11.9.2014 durch die Firma IUH GmbH vorgenommenen 
Untersuchungen steht noch aus. 
 
Auszüge aus dem Aktenvermerk des A61.22: 

 
… 

 
Auszug aus der NS der  konstituierenden Sitzung des OR am 14.7.2014: 
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Auszüge aus der Vorlage des OB zur Anhörung am 14.9.2015: 

 
… 

 
… 

 
 
Die erforderliche Klarstellung gegenüber dem OR  zum Bestandteil der Baulast des EB SFM 
geschieht erst zu diesem Zeitpunkt! 
 
Der OR wird sich nicht in laufende Prüfverfahren ei nmischen. 
Er erwartet die Informationen aus den Prüfungen in Sachen Denkmalwert und aus dem 
Umweltamt. 
Er wird dann seine Verantwortung wahrnehmen. 
 
Der Ortschaftsrat begrüßt das Interesse aus dem Kulturausschuss zum Umgang mit dem 
Thälmann-Gedenkstein. 
 
Die Beteiligung an „Mein Baum für Magdeburg“ hatte der OR schon vor Jahren signalisiert 
und dabei ein Konzept für den Park und seinen Baumbestand als Voraussetzung genannt. 
 
Der Festplatz ist in der Baulast des EB KgM. Unklar ist die Zuordnung des Weges vom 
Dodendorfer Weg zum Festplatz entlang des Prkes und des Spielplatzes. Das gehört in das 
Parkkonzept. 
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